
 
LIEFERKETTENSORGFALTSPFLICHTENGESETZ 

UND WIE SIE ES UMSETZEN 

Für wen gilt das deutsche Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz? Was müssen 

Unternehmen beachten? 

Diese Fragen stellen sich auch Schweizer Unternehmen, die in 

Geschäftsbeziehungen mit deutschen Unternehmen stehen. 

Denn diese sind als Zulieferer ebenfalls von den neuen Regelungen betroffen. 

Die im Gesetz geforderten Sorgfaltspflichten erstrecken sich von der 

Definition interner Prozesse, Durchführen einer Risikoanalyse, Definieren von 

Präventionsmassnahmen, Einrichten eines Beschwerdemechanismus bis hin 

zur Veröffentlichung eines Jahresberichts.  

Unsere Referentin, Meike Kuhn, gibt Ihnen einen praktischen Leitfaden an die 

Hand, wie Sie das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz in Ihren 

grenzüberschreitenden Unternehmensalltag integrieren. 

 

 
Meike Kuhn 
Rechtsanwältin, Fachanwältin für 
internationales Wirtschaftsrecht, 
Industriekauffrau, Partnerin 

Bender Harrer Krevet 
Rechtsanwälte  
 

Für VSUD Mitgliedsunternehmen ist die Veranstaltung kostenfrei.  

Nicht-Mitglieder bezahlen 80 CHF. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANMELDUNG 
unter diesem Link 

Vereinigung Schweizerischer 
Unternehmen in Deutschland 
Rittergasse 12 
CH- 4051 Basel 
Info(at)vsud.ch 
www.vsud.ch

 

ZEIT 
DONNERSTAG,  
27. APRIL 2023 
 
10.30 – 12.00 Uhr  
online  
 

https://app.guestoo.de/public/event/0464a8f8-9451-4f82-8c36-94c581445e41

